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Das beklagte Land wird unter Aufhebung des Bescheides vom 02.12.2003 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 18.03.2004 verurteilt, dem KlÃ¤ger
Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des
Bundesversorgungsgesetzes zu bewilligen. Das beklagte Land hat die
auÃ�ergerichtlichen Kosten des KlÃ¤gers zu erstatten.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten um die Bewilligung von OpferentschÃ¤digung.

Der KlÃ¤ger stellte im Februar 2003 bei dem beklagten Land einen Antrag auf
Bewilligung von OpferentschÃ¤digung. Er verwies darauf, dass sein Sohn gewaltsam
zu Tode gekommen sei und er â�� der KlÃ¤ger â�� durch die Todesnachricht eine
psychische Belastung erlitten habe. Der Sohn des KlÃ¤gers war im November 2002
von einem Mitbewohner massiv verprÃ¼gelt worden und infolge der
Gewalteinwirkungen gestorben.

Das beklagte Land zog die strafrechtlichen Ermittlungsergebnisse bei, holte einen
Bericht von dem den KlÃ¤ger behandelnden Psychotherapeuten T ein und
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beauftragte sodann die Neurologin und Psychiaterin Dr. X aus X mit der Fertigung
eines medizinischen SachverstÃ¤ndigengutachtens nach kÃ¶rperlicher
Untersuchung des KlÃ¤gers. Frau Dr. X gelangte zu dem Ergebnis, dass der KlÃ¤ger
durch das traumatische Ereignis eine psychoreaktive StÃ¶rung im Sinne einer
reaktiven Depression mit Akzentuierung vorhandener Beschwerden, vornehmlich
von Seiten des Bewegungsapparates, erlitten habe und diese BeeintrÃ¤chtigung mit
einer Minderung der ErwerbsfÃ¤higkeit von 20 v.H. zu bewerten sei. Das beklagte
Land holte noch eine versorgungsÃ¤rztliche Stellungnahme von Dr. X2 ein und
lehnte sodann den Antrag des KlÃ¤gers durch Bescheid vom 02.12.2003 ab. Zur
BegrÃ¼ndung ist ausgefÃ¼hrt, der KlÃ¤ger sei nicht Opfer eines sogenannten
Schockschadens geworden. Er habe keine abnormale Trauerreaktion gezeigt.

Der KlÃ¤ger legte hiergegen Widerspruch ein, welchen er damit begrÃ¼ndete, dass
der gewaltsame Tod seines Sohnes zu psychotraumatischen BelastungsstÃ¶rungen
bei ihm gefÃ¼hrt habe. Er fÃ¼hle sich seitdem krank und ohne MÃ¶glichkeiten, den
Tod seines Sohnes zu verarbeiten. Sein Lebensmuster sei vollkommen verÃ¤ndert
worden. Er frage sich, was Schlimmeres als das, was ihm widerfahren sei, hÃ¤tte
passieren mÃ¼sssen, um einen Anspruch auszulÃ¶sen.

Das beklagte Land wies den Widerspruch durch Bescheid vom 18.03.2004 als
unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Es begrÃ¼ndete seine Entscheidung damit, dass keine
Symptome einer posttraumatischen BelastungsstÃ¶rung hÃ¤tten festgestellt
werden kÃ¶nnen. Es sei nachvollziehbar, dass der KlÃ¤ger durch den Tod seines
Sohnes stark erschÃ¼ttert worden sei. Die von ihm gezeigte Trauerreaktion sei
indessen als angemessen anzusehen.

Hiergegen richtet sich die am 31.03.2004 erhobene Klage.

Der KlÃ¤ger trÃ¤gt vor, er sei SekundÃ¤ropfer und als solches schwer belastet. Dies
Ã¤uÃ�ere sich in Depressionen, RÃ¼ckzug bis zur Teilnahmslosigkeit,
Vergesslichkeit, Ã�bererregbarkeit, Angst, AlptrÃ¤umen und Gedankenterror.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das beklagte Land unter Aufhebung des Bescheides vom 02.12.2003 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 18.03.2004 zu verurteilen, ihm Versorgung in
entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes zu
bewilligen.

Das beklagte Land beantragt,

die Klage abzuweisen.

Das beklagte Land hÃ¤lt seine Entscheidung fÃ¼r rechtmÃ¤Ã�ig.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der SchriftsÃ¤tze der
Beteiligten und der beigezogenen Verwaltungsakten des beklagten Landes Bezug
genommen.
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EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Klage ist zulÃ¤ssig und begrÃ¼ndet.

Der angefochtene Bescheid des beklagten Landes vom 02.12.2003 in der Gestalt
des Widerspruchsbescheides vom 18.03.2004 ist mit der Rechtslage nicht zu
vereinbaren. Er war daher aufzuheben. Das beklagte Land hat dem KlÃ¤ger
Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des
Bundesversorgungsgesetzes zu bewilligen. Â§ 1 Abs. 1 S. 1 des Gesetzes Ã¼ber die
EntschÃ¤digung fÃ¼r Opfer von Gewalttaten (OEG) bestimmt, dass derjenige, der
im Geltungsbereich des Gesetzes â�¦ infolge eines vorsÃ¤tzlichen, rechtswidrigen
tÃ¤tlichen Angriffs gegen seine oder eine andere Person â�¦ eine gesundheitliche
SchÃ¤digung erlitten hat, wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen
auf Antrag auf Versorgung in entsprechender Anwendung der Vorschriften des
Bundesversorgungsgesetzes erhÃ¤lt. Der Angriff muss nach dem zitierten
unmissverstÃ¤ndlichen Wortlaut des Gesetzes nicht gegen die Person des
Antragstellers selbst erfolgt sein. Es reicht dem Grunde nach fÃ¼r einen
Versorgungsanspruch aus, wenn, wie hier, der Angriff gegen eine andere Person
gerichtet worden ist. Der KlÃ¤ger hat infolge des gegen seinen Sohn gerichteten
Angriffs zur Ã�berzeugung der Kammer eine gesundheitliche SchÃ¤digung erlitten.
Die Kammer schlieÃ�t sich der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (vgl.
Entscheidung vom 12.06.2003, Az.: B 9 VG 1/02 R) an, wonach die erforderliche
KausalitÃ¤t zwischen Angriff und SchÃ¤digung immer dann gegeben ist, wenn die
psychischen Auswirkungen einer Gewalttat beim SekundÃ¤ropfer eng mit der
Gewalttat verbunden sind. Es muss ausgeschlossen werden kÃ¶nnen, dass nicht
andere wesentlich mitwirkende Bedingungen, etwa eine bereits vorbestehende
Anlage von Krankheitswert, fÃ¼r die Ausbildung der gesundheitlichen SchÃ¤digung
verantwortlich sind. Dabei hat zur Ã�berzeugung der Kammer die Stellung des
SekundÃ¤ropfers zum PrimÃ¤ropfer indizielle Bedeutung.

Im vorliegenden Fall besteht nach dem Ergebnis des vom beklagten Land
eingeholten SachverstÃ¤ndigengutachtens der Neurologin und Psychiaterin Dr. X
aus X kein vernÃ¼nftiger Restzweifel daran, dass der KlÃ¤ger als Vater des
gewaltsam zu Tode gekommenen PrimÃ¤ropfers C eine psychoreaktive StÃ¶rung im
Sinne einer reaktiven Depression erlitten hat, wobei vorhandene
KÃ¶rperbeschwerden, vornehmlich von Seiten des Bewegungsapparates, sich
akzentuiert darstellen. Frau Dr. X ist zu diesem Ergebnis gelangt nach
ausfÃ¼hrlicher Exploration des KlÃ¤gers und Sichtung der Akten. Die gutachterliche
Aussage der SachverstÃ¤ndigen ist zur Ã�berzeugung der Kammer eindeutig. Die
Gutachterin hÃ¤lt den KlÃ¤ger sogar infolge der SchÃ¤digung fÃ¼r um 20 v.H.
gemindert in dessen ErwerbsfÃ¤higkeit.

Nicht erklÃ¤rlich und ohne Anhalt in den gesetzlichen Vorschriften und juristischen
Denkgesetzen erscheint die Einlassung des beklagten Landes, ungeachtet der
gutachterlichen Aussage sei Versorgung zu versagen, da der KlÃ¤ger keine
unangemessene Trauerreaktion gezeitigt habe. Der Gesetzgeber unterscheidet
weder hinsichtlich des SekundÃ¤ropfers noch hinsichtlich des PrimÃ¤ropfers und
weder bezogen auf psychische SchÃ¤digungen noch bezogen auf kÃ¶rperliche
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SchÃ¤digungen zwischen angemessenen und unangemessenen Reaktionen. Wenn
etwa ein Opfer eines Angriffs mit einem Messer eine Stichverletzung erleidet, so
spielt es rechtlich keine Rolle, ob dieses Opfer "nur" aus der Wunde blutet, diese
vernÃ¤ht werden muss und die Verletzung folgenlos ausheilt oder ob es
Komplikationen gibt, die Wunde sich entzÃ¼ndet, die Wundheilung mithin
"unangemessen" vonstatten geht. Auch im erstgenannten Falle hat das Opfer
Anspruch auf OpferentschÃ¤digung gegen den zustÃ¤ndigen VersorgungstrÃ¤ger,
auch wenn diese EntschÃ¤digung sich nur in der Ã�bernahme vergleichsweise
geringfÃ¼giger Heilbehandlungskosten erschÃ¶pfen mag. Transportiert auf den
vorliegenden Fall bedeuten diese Ã�berlegungen, dass der KlÃ¤ger jedenfalls als
Opfer im Sinne des Â§ 1 Abs. 1 S. 1 OEG anzuerkennen ist. Ob der KlÃ¤ger
"angemessen" oder "unangemessen" getrauert hat, mag das beklagte Land
klÃ¤ren, sollte der KlÃ¤ger Ã¼ber die Ã�bernahme der entstandenen
Heilbehandlungskosten hinaus weitere Leistungen, etwa eine Versorgungsrente
begehren.

Der Klage war im Ergebnis stattzugeben, wobei sich die Kostenentscheidung aus Â§
193 des Sozialgerichtsgesetzes ergibt.

Erstellt am: 24.05.2005

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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